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1. Grundsatz
Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepublik
Deutschland und den Bundesländern gefördertes
deutschlandweit gültiges Tarifangebot im Schienen-
personennahverkehr (SPNV) und im öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV). Es gilt ab dem 1. Mai 2023.
Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für
das Deutschlandticket und sind von allen teilneh-
menden Verkehrsunternehmen des SPNV und des
ÖPNV in Deutschland verbindlich anzuwenden. Diese
Tarifbestimmungen ergänzen die bestehenden Tarif- 
und Beförderungsbedingungen der teilnehmenden
Verkehrsverbünde, der Landestarife und des Deutsch-
landtarifs sowie die Beförderungsbedingungen der
teilnehmenden Eisenbahn-Verkehrsunternehmen des
SPNV und der teilnehmenden Verkehrsunternehmen
des ÖPNV, soweit sich aus den folgenden Regelungen
nichts anderes ergibt.
Für die Ausgabe des Deutschlandtickets gelten die
Bedingungen des vertragshaltenden Verkehrsun-
ternehmens.

2. 	�Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und
Geltungsbereich
Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen
Geltungszeitraum zur unbegrenzten Nutzung der
Züge des SPNV im tariflichen Geltungsbereich des
Deutschlandtarifs in der 2. Wagenklasse sowie der
sonstigen Verkehrsmittel des ÖPNV im räumlichen
Geltungsbereich der Tarife der teilnehmenden Ver-
kehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und Landes- 
tarifgesellschaften. Dies schließt im Ausland liegende
Geltungsbereiche mit ein, soweit das eigene Tarif-
gebiet des jeweiligen Verbundes/Unternehmens sich
aufgrund entsprechender Vereinbarung auf das im
Ausland liegende Gebiet erstreckt. Zum ÖPNV gehört
die Beförderung mit Straßenbahnen und Obussen
im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes sowie
mit Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach den
§§ 42 und 44 PBefG. Liniennahverkehre nach § 43
PBefG fallen insoweit unter den Geltungsbereich,
sofern sie gemäß § 2 Absatz 4 PBefG allgemein zu-
gänglich sind.
Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln,
die überwiegend zu touristischen oder historischen
Zwecken betrieben werden.
Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem
Deutschlandticket ist grundsätzlich ausgeschlossen.
Hiervon abweichende Regelungen (z.B. im Rahmen
von Integrationskonzepten) werden im Geltungsbe-
reich des Deutschlandtickets für den Schienenverkehr
bekanntgegeben.
Das Deutschlandticket ist nicht übertragbar und
wird als persönlicher Fahrausweis in Form einer
Chipkarte oder als Handyticket ausgegeben, der
mindestens den Namen und Vornamen des Fahr-
gastes beinhaltet. Ein Fahrausweis, der als Barcode-
Ticket ausgegeben wird, beinhaltet zudem das Ge-
burtsdatum des Fahrgastes. Das Gleiche gilt für alle

ab dem 01.01.2025 ausgestellten Chipkarten. Das 
Deutschlandticket kann von den Vertrag haltenden 
Unternehmen, die das Deutschlandticket über eine 
Chipkarte als Trägermedium bereitstellen, vorläufig 
bis zur Auslieferung bzw. Bereitstellung des digitalen 
Tickets, längstens bis zum 31.12.2023 als digital kon-
trollierbares Papierticket (mit Barcode) ausgegeben 
werden. Ein als Papierticket ausgegebenes Deutsch-
landticket gilt für maximal einen Kalendermonat. 
Zur Legitimation ist ein amtliches Lichtbilddokument 
mitzuführen und bei Kontrollen vorzuzeigen. Bei Kin-
dern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 16. Le-
bensjahres genügt zur Legitimation ein Schüleraus-
weis. Wird ein solcher nicht ausgestellt, entfällt die 
Legitimationspflicht.
Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche 
Mitnahme von Personen über 6 Jahren.
Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich 
zur Nutzung der 2. Wagenklasse. Ein Übergang in 
die 1.  Wagenklasse ist innerhalb der Geltungsberei-
che von Verkehrsverbünden, Landestarifen und des 
Deutschlandtarifs nach den jeweiligen Tarifbestim-
mungen möglich.
Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres 
Fahrradkartenangebot zu erwerben, soweit die Fahrrad-
mitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist.
Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahr-
kartenangebot zu erwerben, soweit die Mitnahme auf 
der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist.

3. Vertragslaufzeit und Kündigung
Das Deutschlandticket kann an den von den Verkehrs- 
unternehmen, Verkehrsverbünden und Landestarif-
organisationen für Abonnement-Produkte eingerich-
teten Verkaufsstellen bzw. über deren Vertriebska-
näle erworben werden.
Das Deutschlandticket wird im Abonnement ausge-
geben. Der Einstieg ins Abonnement ist jeweils zum 
Ersten eines Monats möglich.
Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abge-
schlossen und kann monatlich gekündigt werden. 
Die Kündigung muss dabei bis zum 10. eines Monats 
zum Ende des jeweiligen Kalendermonats erfolgen. 
Das Deutschlandticket gilt im Falle einer Kündigung 
bis Betriebsschluss nach dem Ende des letzten 
Tages dieses Kalendermonats, längstens jedoch 
bis 3:00 Uhr des Folgetags.
Neben der monatlichen Kündbarkeit kann in 
Verbindung mit anderen Produkten im Bereich 
des Personenverkehrs auch eine feste Laufzeit 
von 12 Monaten angeboten werden.

4. Beförderungsentgelt
Der Preis für das Deutschlandticket im Abonnement 
beträgt bis 31.12.2025 58,00 EUR und ab 01.01.2026 
63,00 EUR pro Monat bei monatlicher Zahlung. Eine 
jährliche Zahlung des zwölffachen Monatsbetrages 
kann angeboten werden.

Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket
gültig ab Januar 2026



Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren 
(z.  B. On-demand-Verkehr, Anruf-Sammeltaxi, Ruf-
bus) sowie bei täglich verkehrenden Eisenbahnen 
mit besonderen Betriebsformen (z. B. Schmalspur-
bahnen mit Dampftraktion) kann ein Zuschlag nach
den örtlichen Tarifbestimmungen erhoben werden.

5. Jobticket
Das Deutschlandticket kann als rabattiertes Job-
ticket angeboten werden.
Dieses Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt
werden, deren Arbeitgeber mit einem teilnehmen-
den Verkehrsverbund oder Verkehrsunternehmen
eine Vereinbarung über den Erwerb des Deutsch-
land-Jobtickets abgeschlossen hat. Arbeitgeber im
Sinne dieser Bestimmung können Unternehmen,
Verwaltungen, Behörden und sonstige Institutionen
sein.
Der Fahrpreis für das Deutschlandticket als Job-
ticket ist der Fahrpreis nach Abschnitt 4 abzüglich
5% Rabatt. Voraussetzung für den Rabatt ist, dass
der Arbeitgeber einen Zuschuss zum Jobticket leis-
tet, der mindestens 25% des Fahrpreises gemäß Ab-
schnitt 4 beträgt.

6. Fahrgastrechte
Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahr-
gastrechte gem. Teil A Nr. 8 der Tarifbedingungen
des Deutschlandtarifs sowie Teil C Nr. 8 der Tarif-
bedingungen für Zeitkarten im Deutschlandtarif in
ihrer jeweils genehmigten und veröffentlichten Fas-
sung, abrufbar im Internet unter:
www.deutschlandtarif-verbund.de.
Das Entgelt für das Deutschlandticket gilt als er-
heblich ermäßigtes Beförderungsentgelt gemäß
§ 3 EVO. Das zusätzliche Recht bei Verspätung
gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 1 EVO wird ausge-
schlossen.

7. Erstattung
Die für Zeitkarten geltenden Erstattungsregelungen
gelten auch für das Deutschlandticket. Eine Erstat-
tung wegen Krankheit setzt zudem voraus, dass die
Bescheinigung eines Arztes, eines Krankenhauses
oder einer Krankenkasse über eine Reiseunfähig-
keit für einen Zeitraum von mehr als 21 zusammen-
hängenden Tagen vorgelegt wird. Der Antrag auf Er-
stattung muss unverzüglich, spätestens innerhalb
einer Woche nach Ablauf der Gültigkeit des Fahr-
ausweises bei der Verwaltung des vertragshalten-
den Unternehmens gestellt werden.
Erstattet wird für volle Kalendermonate der in dem
betreffenden Monat geltende Monatseinzug, für Mo-
natsteile pro Tag 1/30 des in dem betreffenden Monat
entrichteten Fahrgelds erstattet.

8. Semesterticket
Das Deutschlandticket kann aufgrund eines Semes-
terticketvertrags Studierenden als solidarisches
Deutschlandsemesterticket angeboten werden.
Der Fahrpreis für das Deutschlandsemester- 
ticket beträgt 60 % des Fahrpreises des regulären
Deutschlandtickets. Näheres zur Bezugspflicht,
Befreiung von der Entgeltentrichtung und zur Er-
stattung enthält der Semesterticketvertrag. Der für
ein Semester gültige Preis ist der anteilige Preis des 
Deutschlandtickets, der acht Monate vor Beginn des
Semesters jeweils für die Monate des Semesters in
den Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket
vorgegeben wird.

Das Deutschlandsemesterticket hat eine feste Lauf-
zeit für das jeweilige Semester ohne monatliche
Kündbarkeit.

Wir sind für Sie da:
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
Kundenservice
Postfach 10 09 10 · 04009 Leipzig
Servicetelefon: 0341 19449
E-Mail: verkehrsbetriebe@L.de
www.L.de/verkehrsbetriebe

Service-Center
Markgrafenstraße 2 
(Ecke Petersstraße)
04109 Leipzig

Mobilitätszentrum 
am Hauptbahnhof 
Willy-Brandt-Platz
04109 Leipzig




